
 

 

Verwaltungsvereinbarung 
zur Errichtung eines IT-Dienstleisters  

der Hochschulen für angewandte Wissenschaften  
in Trägerschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und der 

staatlichen Kunsthochschulen in  
Nordrhein-Westfalen  

Bekanntmachung  

des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft 

Vom 04.04.2025 

 

Präambel 

Mit dem von und für Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Kunst-

hochschulen gegründeten IT-Dienstleister, der sie durch bedarfsorientierte Über-

nahme und professionelle Bündelung von Diensten bedient, wird ein essenzieller 

Beitrag zu gelingender Digitalisierung geleistet und eine strategisch wichtige Ent-

wicklungsperspektive für die Hochschulen eröffnet. 

Für die Trägerinnen steht mit der Gründung und Errichtung des IT-Dienstleisters 

eine synergetische Zusammenarbeit im Vordergrund, deren Grundlage die Bereit-

stellung qualitativ hochwertiger, professionell abgesicherter digitaler Dienste und 

Infrastrukturen darstellt.  

Ausgerichtet an diesen Zielsetzungen arbeiten die Trägerinnen, die lokalen IT-

Einheiten und der IT-Dienstleister eng und vertrauensvoll zusammen. 

§ 1 Errichtung 

(1) Als Trägerinnen errichten 

1. die FH Aachen – University of Applied Sciences, 

2. die Hochschule Bielefeld – University of Applied Sciences and Arts, 

3. die Hochschule Bochum, 

4. die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, 

5. die Fachhochschule Dortmund – University of Applied Sciences and Arts, 

6. die Hochschule Düsseldorf, 
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7. die Westfälische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen, 

8. die Hochschule Hamm-Lippstadt – University of Applied Sciences 

9. die Fachhochschule Südwestfalen – University of Applied Sciences 

10. die Hochschule Rhein-Waal – University of Applied Sciences 

11. die Technische Hochschule Köln, 

12. die Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, 

13. die Hochschule Ruhr West, 

14. die FH Münster – University of Applied Sciences, 

15. die Hochschule Niederrhein – University of Applied Sciences, 

16. die Hochschule für Musik Detmold, 

17. die Kunstakademie Düsseldorf, 

18. die Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf, 

19. die Folkwang Universität der Künste, 

20. die Hochschule für Musik und Tanz Köln, 

21. die Kunsthochschule für Medien Köln, 

22. die Kunstakademie Münster, 

23. das Promotionskolleg NRW 

eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts unter dem Namen 

„Hochschul-IT-Services.nrw“. 

(2) Nach § 77a Absatz 3 Satz 4 HG entsteht die Körperschaft mit dem Tag der 

Bekanntmachung des Zustimmungserlasses oder mit dem Tag, welcher in die-

sem Erlass als Errichtungstag bestimmt ist.  

(3) Die Körperschaft hat ihren Sitz in Düsseldorf. 

§ 2 Rechtsstellung 

(1) Die Hochschul-IT-Services.nrw (HITS.nrw) ist eine rechtsfähige Körperschaft 

des öffentlichen Rechts nach § 77a Absatz 1 Nummer 2 des Hochschulgeset-

zes, § 71a Absatz 1 Nummer 2 des Kunsthochschulgesetzes. Soweit diese 

Vereinbarung nichts Anderes zulässt, erledigt Hochschul-IT-Services.nrw ihre 

Aufgaben in öffentlich-rechtlicher Weise.  

(2) Die Hochschul-IT-Services.nrw erhält das Recht zur Selbstverwaltung und 

kann ihre Angelegenheiten durch eine Satzung regeln.  
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§ 3 Zweck 

Die Hochschul-IT-Services.nrw ist zentraler IT-Dienstleister für die unter § 1 

Absatz 1 aufgeführten Einrichtungen und nutzt durch Kooperation Synergie- 

und Skaleneffekte im Bereich ausgewählter IT-Dienstleistungen für die betei-

ligten Einrichtungen. Ziel ist ein effizienterer Einsatz personeller, finanzieller 

wie auch materieller Ressourcen, um für alle Einrichtungen, unabhängig von 

ihrer Größe, finanziellen Ausstattung oder fachlicher Schwerpunktsetzung, 

qualitativ hochwertige und ausreichend abgesicherte IT-Dienste und IT-Infra-

strukturen zur Verfügung zu stellen.  

§ 4 Aufgaben 

(1) Die Hochschul-IT-Services.nrw stellt – auch über Dritte – den Einrichtungen 

unter Beachtung der allgemein anerkannten IT-Standards sowie ‑Sicherheits-

anforderungen und unter Berücksichtigung der EU-DSGVO ausgewählte 

Cloud-Dienstleistungen, unterschiedlicher Dienstleistungsumfänge und -tiefen 

zur Verfügung. Sie betreibt, ebenfalls unter Beachtung der oben genannten 

Standards und Regelungen, ausgewählte IT-Dienste.  

(2) Aufgaben sind: 

1. Die Zurverfügungstellung von On-Demand-Infrastrukturressourcen wie 

Speicher, virtuelle Server etc., über eine Public Cloud als 'managed Inf-

rastructure-as-a-Service' (IaaS) mit einem, durch entsprechende Zertifi-

kate nachweisbaren, Informationssicherheitsmanagement nach mindes-

tens ISO/IEC 27001 bzw. ISO/IEC 27001 auf Basis von IT-Grundschutz, 

welches die o.g. Cloud-Infrastruktur umfasst, 

2. die Zurverfügungstellung von Software als Dienstmodell in der unter a. 

genannten Public Cloud als 'managed Software-as-a-service' (SaaS); 

Hochschul-IT-Services.nrw übernimmt die zentralisierte Wartung und 

Konfiguration sowie ein zentrales Hosting und den Second-Level-Sup-

port für die Software, so dass diese stets betriebsbereit und verfügbar 

ist, 

3. die Zurverfügungstellung von voll betreuten IT-Systemen als Dienstmo-

dell in der unter a. genannten Public Cloud als 'Application as a Service' 

(AaaS). Hochschul-IT-Services.nrw übernimmt neben der unter b. Satz 

2 genannten Aufgaben zudem die Weiterentwicklung des IT-Systems 

nach den Anforderungen der Nutzenden, die notwendige Dokumenta-

tion und das Reporting sowie den Third-Level-Support zur kontinuierli-

chen Verbesserung des IT-Systems. 
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(3) Darüber hinaus hat die Hochschul-IT-Services.nrw die Aufgabe Dienstleistun-

gen als 'Consulting' im Bereich der IT-Versorgung zu erbringen, die insbeson-

dere Beratung der Trägerinnen zum Anforderungsmanagement, IT-Servicema-

nagement, IT-Beschaffungen und Lizenzmanagement beinhalten. 

(4) Die im Einzelnen angebotenen Dienste und Dienstleistungen nach den Absät-

zen 2 und 3 werden in einem gesondert geführten Dienstleistungsportfolio auf-

geführt. Jede Einrichtung ist verpflichtet, Dienstleistungsumfang und -tiefe der 

jeweils genutzten Dienste nach den Absätzen 2 und 3 vertraglich mit der Hoch-

schul-IT-Services.nrw zu vereinbaren. 

(5) Eine Übernahme neuer Aufgaben, Änderung oder Beendigung bestehender 

Aufgaben der Hochschul-IT-Services.nrw ist nach Maßgabe dieser Vereinba-

rung möglich. Neue Aufgaben, Änderungen oder Beendigungen bestehender 

Aufgaben werden durch entsprechende Aktualisierung des Dienstleistungs-

portfolios dokumentiert. 

§ 5 Trägerschaft 

(1) Trägerinnen von Hochschul-IT-Services.nrw sind die in § 1 Absatz 1 genannten 

Einrichtungen, soweit sie nicht ausgetreten sind. 

(2) Die Trägerschaft kann für neue Trägerinnen durch Beitritt zu dieser Verwal-

tungsvereinbarung begründet werden. Der Beitritt bedarf der Zustimmung einer 

Zwei-Drittel-Mehrheit aller Trägerinnen.  

§ 6 Rechte und Pflichten der Trägerinnen 

(1) Alle Trägerinnen sind verpflichtet, die im gesondert geführten Dienstleistungs-

portfolio aufgeführten Dienstleistungen gemäß § 77a Absatz 8 des Hochschul-

gesetzes und § 71a Absatz 8 des Kunsthochschulgesetzes ausschließlich bei 

Hochschul-IT-Services.nrw in Anspruch zu nehmen, soweit sie diese nicht lokal 

selbst betreiben. Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung bereits bestehende Hoch-

schulkooperationen sind von dieser Regelung ausgenommen, sofern sie lan-

desstrategischen Entwicklungen nicht im Wege stehen. Für zukünftige Hoch-

schulkooperationen besteht ein Genehmigungsvorbehalt des für Hochschulen 

zuständigen Ministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen. Anträge sind nur 

nach steuerlicher Prüfung und Nachweis zulässig, dass keine steuerlichen 

Nachteile für die Körperschaft und ihre Trägerinnen entstehen. 

(2) Bei Gründung gilt für die Inanspruchnahme der im Dienstleistungsportfolio auf-

geführten Dienste eine Übergangsfrist von vier Jahren, um das On-Boarding 

sowohl für die Trägerinnen als auch für Hochschul-IT-Services.nrw umsetzen 

zu können. Bei einem Beitritt neuer Trägerinnen gemäß § 5 Absatz 2 reduziert 

sich diese Übergangsfrist auf zwei Jahre. 
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§ 7 Organe und Organisation 

(1) Die Organe von Hochschul-IT-Services.nrw sind: 

a) die Trägerinnenversammlung, 

b) der Vorstand. 

§ 8 Trägerinnenversammlung 

(1) An der Trägerinnenversammlung nehmen die Trägerinnen von Hochschul-IT-

Services.nrw gemäß § 5 teil. Vertreter der Trägerinnen in der Trägerinnenver-

sammlung sind jeweils die Kanzlerin oder der Kanzler der jeweiligen Einrich-

tung nach § 1 Absatz 1 oder ein anderes vom Rektorat bzw. Präsidium benann-

tes Mitglied der Hochschulleitung. Abweichend davon werden die beteiligten 

Kunst- und Musikhochschulen durch ein aus der eigenen Mitgliedergruppe in 

die Trägerinnenversammlung entsandtes Hochschulleitungsmitglied vertreten. 

(2) Die Trägerinnenversammlung wird geleitet durch eine Vorsitzende oder einen 

Vorsitzenden, die oder der aus der Mitte der Trägerinnenversammlung mit ein-

facher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gewählt wird.  

(3) Jede Trägerin hat in der Mitgliederversammlung eine Stimme. Die Stimmen der 

Trägerinnen aus dem Bereich der Kunst- und Musikhochschulen werden sum-

miert und können durch das nach Absatz 1 Satz 2 in die Trägerinnenversamm-

lung entsandte Mitglied nur einheitlich abgegeben werden. 

(4) Zur Trägerinnenversammlung können Gäste geladen werden, insbesondere 

können die IT-Expertinnen und -Experten der Trägerinnen zu den Sitzungen 

eingeladen werden, um der Trägerinnenversammlung themenbezogen bera-

tend zur Seite zu stehen. 

§ 9 Aufgaben und Befugnisse der Trägerinnenversammlung 

(1) Die Trägerinnenversammlung ist zuständig für die Wahrung der Aufgaben von 

Hochschul-IT-Services.nrw und überwacht deren wesentlichen programmati-

schen und wirtschaftlichen Angelegenheiten. Sie übt die Aufsicht über die Ge-

schäftsführung, insbesondere über die Wirtschaftsführung, aus. Sie hat ein um-

fassendes Informationsrecht. Zu Ihren Aufgaben und Befugnissen gehören: 

1. Die Wahl der Mitglieder des Vorstandes aufgrund der Vorschläge ge-

mäß § 10 Absatz 1, 

2. Die Festlegung des Jahresabschlusses, die Beschlussfassung über die 

Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung eines Jah-

resfehlbetrages und die Entlastung des Vorstandes, wobei für die Be-

schlussfassung jeweils eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Anwesenden er-

forderlich ist. 
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3. Beschluss der Service Level Agreements (SLA) für die in § 4 Absatz 2 

aufgeführten Aufgaben bzw. Dienste. 

4. Beschluss über den Aufgabenumfang nach § 4 Absatz 4. 

5. Beschluss über die Neuaufnahme, Änderung oder Beendigung von Auf-

gaben nach § 4 Absatz 5. 

(2) Die Trägerinnenversammlung kann sich vorbehalten, dass Rechtsgeschäfte, 

die über den Rahmen der laufenden Geschäfte hinausgehen, ihre Zustimmung 

bedürfen. 

(3) Die Trägerinnenversammlung trifft ihre Beschlüsse mit Zwei-Drittel Mehrheit 

der Anwesenden.  

(4) In Wahrung ihres Informationsrechts nach Absatz 1 Satz 3 kann die Trägerin-

nenversammlung alle Unterlagen von Hochschul-IT-Services.nrw einsehen 

und prüfen. Die Wahrnehmung dieser Befugnis kann die Trägerinnenversamm-

lung einzelnen ihrer Mitglieder oder sonstigen sachverständigen Personen 

übertragen. Der Vorstand hat der Trägerinnenversammlung mindestens einmal 

im Jahr im Überblick über die Entwicklung der Haushalts- und Wirtschaftslage 

schriftlich zu berichten. Ergeben sich im Rahmen der Beaufsichtigung des Vor-

standes Beanstandungen, wirkt die Trägerinnenversammlung auf eine interne 

Klärung hin. 

(5) Die Trägerinnenversammlung tritt mindestens einmal jährlich zur Beratung zu-

sammen. 

(6) Die Trägerinnenversammlung kann Arbeitskreise zu ihrer Beratung und zur Be-

arbeitung fachspezifischer Fragen einsetzen, insbesondere dann, wenn neue 

Dienste in das Portfolio von Hochschul-IT-Services.nrw aufgenommen werden 

sollen. Einzelheiten zur Aufgabenstellung und Zusammensetzung werden im 

jeweiligen Beschluss zur Einsetzung näher geregelt. 

§ 10 Vorstand 

(1) Dem Vorstand gehören an 

1. bis zu drei Vorstandsmitglieder, darunter das vorsitzende sowie ggf. ein 

stellvertretendes vorsitzendes Mitglied, wobei ein Mitglied der gemein-

same Chief Information Officer (CIO) der Kunst- und Musikhochschulen 

sein muss, 

2. mit beratender Stimme das Mitglied bzw. die Mitglieder der Geschäfts-

führung. 

(2) Die Mitglieder des Vorstandes müssen eine abgeschlossene Hochschulausbil-

dung und eine der Aufgabenstellung angemessene Leitungserfahrung besit-

zen. 
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(3) Die Amtszeit der Vorstandmitglieder beträgt in der Regel vier Jahre. Wieder-

wahl ist zulässig.  

(4) Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Trägerinnenversammlung mit 

der Mehrheit der Stimmen gewählt; in einem dritten Wahlgang ist gewählt, wer 

die Mehrheit der anwesenden Trägerinnen erhält.  

(5) Das Mitglied bzw. die Mitglieder der Geschäftsführung werden vom Vorstand 

im Einvernehmen mit der Trägerinnenversammlung bestellt. 

(6) Die Trägerinnenversammlung kann die Mitglieder des Vorstandes nach Absatz 

1 Nummer 1 mit der Mehrheit von drei Vierteln ihrer Stimmen abwählen. Die 

Wahl eines neuen Mitglieds soll unverzüglich nach Maßgabe des Absatzes 4 

erfolgen. 

(7) Der Vorstand wählt mit einfacher Mehrheit seiner Mitglieder eine Vorsitzende 

oder einen Vorsitzenden sowie dessen oder deren Stellvertretung. 

(8) Der Vorstand tagt mindestens viermal jährlich. Dies kann auch mittel Videokon-

ferenzsystemen online erfolgen. Zwischen den Sitzungen kann er darüber hin-

aus im Wege des Umlaufverfahrens beschließen, wenn kein Vorstandsmitglied 

dem Umlaufverfahren widerspricht. 

(9) Der Vorstand trifft seine Beschlüsse mit Zweidrittelmehrheit der Anwesenden. 

Seine Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn mindestens die Hälfte seiner Mit-

glieder bei der Abstimmung anwesend ist. Jedes Vorstandmitglied verfügt über 

eine Stimme. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des vorsitzenden Vor-

standsmitglieds den Ausschlag. 

§ 11 Aufgaben und Befugnisse des Vorstandes 

(1) Der Vorstand leitet die Hochschul-IT-Services.nrw. In Ausübung dieser Auf-

gabe obliegen ihm alle Angelegenheiten und Entscheidungen der Hochschul-

IT-Services.nrw, für die in dieser Verwaltungsvereinbarung nicht ausdrücklich 

eine andere Zuständigkeit festgelegt ist. Er ist insbesondere zuständig für: 

1. die Erfüllung der unter § 4 dargelegten Aufgaben, 

2. den Beschluss über die Verwendung der Mittel der Hochschul-IT-Ser-

vices.nrw, 

3. die Erteilung von Weisungen an die Geschäftsführung zur Aufgabener-

füllung, 

4. die Vorbereitung der Sitzungen und Ausführung der Beschlüsse der Trä-

gerinnenversammlung, 

5. die Steuerung der Öffentlichkeitsarbeit, 

6. die Entscheidung in Zweifelsfällen über die Zuständigkeit der Gremien 

sowie Funktionsträgerinnen und Funktionsträger,  
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7. die Erarbeitung der Service Level Agreements (SLA) für die unter § 4 

Absatz 2 dargelegten Aufgaben mit der Geschäftsführung, 

8. die Ausgestaltung und Festlegung der Kostenmodelle für die Dienste 

und Dienstleistungen nach § 4.  

(2) Der Vorstand ist gegenüber der Trägerinnenversammlung auskunftspflichtig 

und hinsichtlich der Ausführung ihrer Beschlüsse rechenschaftspflichtig. 

(3) Der Vorstand wirkt darauf hin, dass die übrigen Organe, Gremien, Funktions-

trägerinnen und Funktionsträger ihre Aufgaben wahrnehmen und die Trägerin-

nen sowie die Angehörigen von Hochschul-IT-Services.nrw ihre Pflichten erfül-

len. Er legt der Trägerinnenversammlung jährlich Rechenschaft über die Erfül-

lung der Aufgaben von Hochschul-IT-Services.nrw ab.  

(4) Hält der Vorstand Beschlüsse, Maßnahmen oder Unterlassungen der übrigen 

Organe, Gremien sowie Funktionsträgerinnen und Funktionsträger mit Aus-

nahme der Trägerinnenversammlung für rechtswidrig oder nach den Grunds-

ätzen der Wirtschaftlichkeit für nicht vertretbar, hat er diese zu beanstanden 

und auf Abhilfe zu dringen. Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. 

Wird keine Abhilfe geschaffen, ist die Trägerinnenversammlung zu beteiligen. 

Lässt sich auch nach Beteiligung der Trägerinnenversammlung keine Lösung 

finden, hat der Vorstand im Falle für rechtswidrig gehaltener Maßnahmen das 

Ministerium zu unterrichten. Weigern sich die Organe, Gremien, Funktionsträ-

gerinnen und Funktionsträger im Falle von nach den Grundsätzen der Wirt-

schaftlichkeit für nicht vertretbar gehaltenen Beschlüssen, Maßnahmen oder 

Unterlassungen Abhilfe zu schaffen, entscheidet die Trägerinnenversammlung. 

(5) Das vorsitzende Vorstandsmitglied vertritt die Hochschul-IT-Services.nrw nach 

außen und wird durch ein stellvertretendes Vorstandsmitglied vertreten. Das 

vorsitzende Vorstandsmitglied übt das Hausrecht aus und kann die Ausübung 

dieser Befugnis auf das Mitglied bzw. die Mitglieder der Geschäftsführung über-

tragen.  

§ 12 Geschäftsführung 

(1) Die Geschäftsführung, bestehend aus bis zu zwei Geschäftsführerinnen bzw. 

Geschäftsführern, führt die laufenden Geschäfte der Hochschul-IT-Ser-

vices.nrw, soweit in dieser Vereinbarung nichts anderes bestimmt ist. Sie oder 

er unterstützt sowohl den Vorstand und die anderen Organe der Hochschul-IT-

Services.nrw bei deren Tätigkeiten.  

(2) Das bzw. eines der Mitglieder der Geschäftsführung hat ihren bzw. seinen Auf-

gabenschwerpunkt auf der Wirtschaftsführung und leitet die Verwaltung der 

Hochschul-IT-Services.nrw, soweit eine solche besteht. Ihr oder ihm arbeiten 

die weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hochschul-IT-Services.nrw 

zu. Die Verwaltung nimmt auch die Verwaltungsangelegenheiten der Organe 
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und Gremien der Hochschul-IT-Services.nrw wahr. Die Geschäftsführung erle-

digt die Rechtsgeschäfte und Verwaltungsangelegenheiten nach Maßgabe der 

Beschlüsse der Trägerinnenversammlung und Weisungen des Vorstandes zur 

Aufgabenerfüllung.  

(3) Die Hochschul-IT-Services.nrw kann mit einer Trägerin eine Vereinbarung 

schließen, ob und in welchem Umfang diese Trägerin für die Hochschul-IT-Ser-

vices.nrw Aufgaben im Bereich der Verwaltung erbringt. In diesem Fall gilt §77a 

Absatz 8 des Hochschulgesetzes. 

§ 13 Beiräte 

Die Hochschul-IT-Services.nrw kann nach Maßgabe dieser Vereinbarung weitere 

Beiräte einsetzen, insbesondere zur Beratung und Unterstützung in strategischen, 

wissenschaftlich-fachlichen bzw. technischen Fragestellungen.  

§ 14 Vermögen; Zuwendungen 

(1) Zur Erfüllung der Aufgaben nach § 4 erhält die Hochschul-IT-Services.nrw ei-

nen jährlichen Zuschuss der Trägerinnen nach Maßgabe des Verteilungs-

schlüssels nach Anlage 1. Das Land NRW stellt über das zuständige Ministe-

rium aus der Digitalisierungsoffensive eine Förderung als Anschubfinanzierung 

zur Verfügung.  

(2) Die Hochschul-IT-Services.nrw ist berechtigt, Zuwendungen von dritter Seite 

anzunehmen und sonstige Einnahmen zu tätigen. 

(3) Erträgnisse der Hochschul-IT-Services.nrw, Zuwendungen von dritter Seite 

und sonstige Einnahmen dürfen nur zur Erfüllung der Aufgaben nach § 4 ver-

wendet werden.  

§ 15 Wirtschaftsführung 

(1) Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Hochschul-IT-Ser-

vices.nrw richten sich nach § 77a Absatz 5 Satz 2 des Hochschulgesetzes und 

damit nach den vom Land für die Hochschul-IT-Services.nrw erlassenen Vor-

schriften. 

(2) Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel obliegt nach Maßgabe der Beschlüsse 

des Vorstandes der Geschäftsführerin oder dem Geschäftsführer.  

(3) Mitglieder der Geschäftsführung können hinsichtlich der Wirtschaftsführung 

Entscheidungen des Vorstandes widersprechen. Der Widerspruch hat auf-

schiebende Wirkung, es sei denn, der Vorstand erklärt mit den Stimmen seiner 

Mitglieder nach § 10 Absatz 1 Nummer 1. die Durchführung der einzelnen Ent-

scheidung für unaufschiebbar. Kommt keine Einigung zustande, so berichtet 

der Vorstand der Trägerinnenversammlung, welche eine Entscheidung herbei-

führt. 
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(4) Die Geschäftsführung hat innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des 

Haushaltsjahres einen Jahresabschluss sowie einen Sachbericht aufzustellen. 

Der Jahresabschluss ist, unbeschadet der Prüfung des Landesrechnungsho-

fes, durch sachverständige Prüferinnen und Prüfer oder eine unabhängige Prü-

fungseinrichtung zu prüfen. Die Prüferin oder der Prüfer oder die Prüfungsein-

richtung bestimmt die Trägerinnenversammlung auf Vorschlag des vorsitzen-

den Vorstandmitgliedes. Der Jahresabschluss ist dem Ministerium zusammen 

mit dem Sachbericht vorzulegen.  

(5) Wird die Hochschul-IT-Services.nrw zahlungsunfähig, haften die Trägerinnen 

hinsichtlich der Lohn-, Gehalts- oder Vergütungsforderungen des Personals.  

§ 16 Auflösung und Nachschusspflicht 

(1) Wird die Hochschul-IT-Services.nrw aufgelöst, entscheidet die Trägerinnenver-

sammlung mit Zwei-Drittel-Mehrheit über die Verwendung von bis dahin nicht 

verausgabten Mitteln. Über die Verwendung der Stellen, welche die Techni-

sche Hochschule Ostwestfalen-Lippe aus der Auflösung des Verbundrechen-

zentrums der Kunst- und Musikhochschulen an der Musikhochschule Detmold, 

der „Vereinbarung für Informationssicherheit“ und der „Vereinbarung zur Cy-

bersicherheit“ für das Verbundrechenzentrum der Kunst- und Musikhochschu-

len sowie aus der „Vereinbarung zur Verstetigung“ für die Hochschul-IT-Ser-

vices.nrw erhalten und an Hochschul-IT-Services.nrw übertragen hat, entschei-

det das zuständige Ministerium. Die entsprechenden Stellen sind in der Anlage 

2 dieser Vereinbarung aufgeführt.  

(2) Beschlüsse zur Festsetzung von Nachschusszahlungen der Trägerinnen im 

Falle der Auflösung der Körperschaft bedürfen der Zustimmung der Trägerin-

nenversammlung. Darüber hinaus ist eine Nachschusspflicht der Trägerinnen 

ausgeschlossen. 

§ 17 Übergangsbestimmungen 

(1) Die Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe und die Hochschul-IT-Ser-

vices.nrw stellen sicher, dass die Stellen, die die Technische Hochschule Ost-

westfalen-Lippe aus der Auflösung des Verbundrechenzentrums der Kunst- 

und Musikhochschulen an der Musikhochschule Detmold, der „Vereinbarung 

für Informationssicherheit“ und der „Vereinbarung zur Cybersicherheit“ für das 

Verbundrechenzentrum der Kunst- und Musikhochschulen sowie aus der „Ver-

einbarung zur Verstetigung“ für die Hochschul-IT-Services.nrw erhalten hat, auf 

die Hochschul-IT-Services.nrw übertragen werden. Voraussetzung dafür ist ein 

zwischen der Trägerin Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe auf Seiten 

der HAWen und den Kunst- und Musikhochschulen mit Hochschul-IT-Ser-

vices.nrw abgestimmtes Konzept zur organisatorischen Integration und künfti-

gen Steuerung der übertragenen Stellen in Hochschul-IT-Services.nrw sowie 
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der technischen und zeitlich sorgfältig geplanten Migration der Dienste. Das 

Konzept soll binnen sechs Monaten nach Gründung vorliegen. 

(2) Die Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe stellt der Hochschul-IT-Ser-

vices.nrw für einen in dem Konzept nach Absatz 1 zu definierenden Aufbau-

zeitraum weiterhin die Infrastruktur zur Verfügung, die sie dem Verbundrechen-

zentrum der Kunst- und Musikhochschule bis zu diesem Zeitpunkt zur Verfü-

gung gestellt hat. 

 

§ 18 Inkrafttreten; Kündigung; Ministerium; salvatorische Klausel 

(1) Diese Vereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft. 

(2) Diese Vereinbarung kann von den Vertragsparteien mit einer Frist von zwölf 

Monaten erstmals nach einem Ablauf einer Frist von fünf Jahren gekündigt wer-

den.  

(3) Ministerium im Sinne dieser Vereinbarung ist das für Hochschulen zuständige 

Ministerium des Landes Nordrhein-Westfalen. 

(4) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein, so wird dadurch 

ihre Wirksamkeit im Übrigen nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, eine 

unwirksame Bestimmung durch eine neue, wirksame Regelung zu ersetzen, 

welche dem Sinn und Zweck der ursprünglichen Regelung möglichst nahe-

kommt.  

 

 

Anlage 1 Verfahren zur Festlegung des Verteilungsschlüssels für die jährlichen 

Zuschüsse der Trägerinnen nach § 14 Absatz 1 

Anlage 2 Stellen Verbundrechenzentrum der Kunst- und Musikhochschulen nach 

§ 16 Absatz 1 
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Anlage 1 Verfahren zur Festlegung des Verteilungsschlüssels für den jährlichen 

Zuschuss der Trägerinnen nach §14 Absatz 1 

 

Der Verteilungsschlüssel für den jährlichen Zuschuss der Trägerinnen (§14 Abs.1) 

wird durch Beschluss der Trägerinnenversammlung festgelegt. Im Beschluss werden 

insbesondere die Modalitäten der Verteilung und die Geltungsdauer des Verteilungs-

schlüssels geregelt. 

 

 

Anlage 2 Stellen Verbundrechenzentrum der Kunst- und Musikhochschulen nach 

§16 Absatz 1 

 

Widmung Umfang DFG-Schlüssel Grundlage 

Sicherheit/Leitung 1,0 TV-L 14/5 - 15/4 VzI §3 (2) 

CaMS / HISinOne 1,0 TV-L 9a - 12 
VzI §3(3) VzD §8(1) 

IDM 1,0 TV-L 13 

Windows/Citrix 1,0 TV-L 9a - 12 
VRZ-Stellenplan 

(HfMDT) 
Netzwerk/Firewall 1,0 TV-L 9a - 12 

Infrastruktur/Virtualisierung 1,0 TV-L 9a - 12 

IT-Sicherheit (organisatorisch) 1,0 TV-L 13 
VzC §3(8) 

IT-Sicherheit (operativ) 1,0 TV-L 9a - 12 
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